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Das Statistische Bundesamt weist darauf
hin, dass die Inhaber von Arztpraxen
und die Leiter von Krankenhäusern, in
denen Schwangerschaftsabbrüche vor-
genommen werden, entsprechend § 18
Abs. 1 Schwangerschaftskonfliktgesetz
(SchKG) verpflichtet sind, die erforder-
lichen Angaben ohne Namensnennung
der Schwangeren auf dem Erhebungs-

vordruck des Statistischen Bundesamtes
jeweils nach Quartalsende zu melden.
Das gilt auch für Schwangerschaftsab-
brüche unter Verwendung von Mifegy-
ne® (Mifepriston®). Abbrüche mit diesem
Mittel sind als „medikamentöser Ab-
bruch“ zu melden. 
Für Rückfragen beziehungsweise für die
Anforderung der erforderlichen Unterla-

gen zur oben genannten Bundesstatistik
steht das
Statistische Bundesamt
Zweigstelle Bonn
VII A 5, Dr. Köhler
Postfach 17 03 77
53029 Bonn
Tel. (0 18 88) 6 34 - 81 54
zur Verfügung.“

Bundesstatistik über
Schwangerschaftsabbrüche: 
auch Abbrüche mit Mifegyne®

(Mifepriston®) meldepflichtig

so dass parallel zur Krankenhauszertifizierung die Elemente des
TQM sowohl gelehrt als auch umgesetzt werden müssten.
Krankenhauszertifizierung der Kooperation für Transparenz
und Qualitätssicherung am Krankenhaus (KTQ) beziehungs-
weise nach dem amerikanischen Modell von Joint Commission
oder European Foundation for Quality Management (EFQM) -
nicht aber nach DIN-ISO 9000 oder nach TÜV -  schließen ein
totales QM nicht aus, sondern unterstützen sich gegenseitig.
Um hier beratend tätig zu sein, empfiehlt es sich, an der SLÄK
eine Arbeitsgruppe des Ausschusses QS für Zertifizierung
zu bilden, um den Einfluss der Ärzteschaft dabei nicht nur zu
erhalten, sondern weiter auszubauen. Keine Zertifizierung ohne
entscheidende Einbeziehung der Ärzteschaft des Landes.
Organisationen beziehungsweise Einrichtungen staatlicher oder
privater Struktur, die im Freistaat Krankenhäuser zertifizieren
wollen, müssen vorher sich mit der SLÄK und der KGS wie
auch den Kassen abstimmen und von der Aufsichtsbehörde
offiziell zugelassen sein.
Aus dem positionierten Konsensmodell leitet sich die Suche
nach Zusatzfinanzierungen ab, die zum einen durch Leistungs-
erweiterungen, zum anderen auch durch Stiftungen und Spon-
soren sowie auch durch neue Aufgabenstellungen umgesetzt
werden sollten. So ist es durchaus denkbar, dass die Pro-
jektgeschäftsstelle beziehungsweise zukünftige Geschäftsstelle
für QS an der SLÄK Leistungen für Auftraggeber übernimmt,
die nicht nur direkt aus der Ärzteschaft kommen (Pharmain-
dustrie, Versicherungen und andere).

Dies alles wird nur funktionieren, wenn auch vermehrt leitende
Ärzte, Schwestern und Verwaltungsleiter über Qualifikationen
auf dem Gebiete des QM in der Medizin verfügen, das heißt
auch zukünftig eine Intensivierung der Fortbildung auf diesem
Gebiet. Dies gilt auch gegenüber den Kostenträgern und dem
medizinischen Dienst, der verstärkt direkt einzubeziehen ist. In
der Qualitätssicherung darf keiner außen vorgelassen erden.
Bei all der Diskussion um die Methoden und Projekte der QS
darf auf keinen Fall vergessen werden, dass die Autopsie nach
wie vor einen zentralen Stellenwert in der QS darstellt. Hier
sind die Gesetzgeber aber auch die Kassen gefragt, neue Wege
zu gehen und Weichen zu stellen. Die Autopsie als entschei-
dendes Element in der Reihe der QS gehört in die Bud-
getierung der Krankenhäuser. Die Verwendung von Toten-
scheindiagnosen für gesundheitspolitische Statistiken und Kon-
sequenzen ist unverantwortlich, da die hohe Fehlerquote eine
irreale Situation widerspiegelt. Nicht zuletzt bleibt es mehr
denn je Aufgabe des Ausschusses QS, Qualitätseinbrüche zu
verhindern, besonders unter dem Aspekt von Standards, Leit-
linien, Richtlinien und Rationalisierungen und darüber hinaus
beratend wie auch integrierend zu wirken.

für den Ausschuss „Qualitätssicherung“
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